
 
 
 
 
Verpflichtungserklärung EDV 
 
Die digitalen Möglichkeiten der Schule wie Computersysteme, Internetzugang und Softwaremodule 
eröffnen viele Möglichkeiten der Nutzung für Unterrichts- und Bildungszwecke. Um eine hohe Verfüg-
barkeit der Systeme zu sichern erwarten wir einen entsprechend verantwortungsvollen Umgang mit 
diesen Einrichtungen. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Nutzung der verschiedenen Mög-
lichkeiten gesetzlich festgelegten und pädagogisch begründeten Regeln unterliegt.  
Insbesondere weisen wir Sie auf Regelungen zu folgenden Punkten hin: 

 Softwarediebstahl ist strafbar. 
Die Anwendung illegal erworbener Software auf Computern der Schule ist verboten.  

 Copyright 
Auch bei elektronisch gespeicherten Medien gilt das Copyright. Die Verwendung von Texten, 
Tönen, Bildern, Filmen und anderen Inhalten ohne Quellennachweis ist geistiger Diebstahl und 
unterliegt dem Urheberrechtsschutz.  

 Daten von Mitschülern und Mitschülerinnen 
Diese sind ebenfalls geschützt und dürfen ohne deren Zustimmung nicht verändert oder weiter-
gegeben werden.  

 Zum Schutz bestimmter Systeme oder Zugänge vergebene Passwörter dürfen nicht weiter ge-
geben werden. Im Fall der Weitergabe haften Sie persönlich für die daraus entstehenden finan-
ziellen Schäden und Rechtsbrüchen. 

 Rassistische, pornographische und andere verbotene oder gegen pädagogische Prinzipien ver-
stoßende Inhalte dürfen auf Computern der Schule nicht geladen oder gespeichert werden, 
auch wenn installierte Schutzmaßnahmen es im Einzelfall zulassen würden. 

 Es ist selbstverständlich, dass bei der elektronischen Kommunikation keine beleidigenden oder 
diskriminierenden Formulierungen gebraucht werden.  

 Im Namen der Schule dürfen weder Vertragsverhältnisse eingegangen noch kostenpflichtige 
Dienste im Internet benutzt werden.  

 Die Schule ist zur Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht berechtigt, geeignete Kontrollmaßnah-
men durchzuführen. Unter Umständen werden alle Zugangsdaten, Einloggvorgänge und Aktivi-
täten im Internet protokolliert und im Falle von Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft überge-
ben.  

 Schäden oder Störungen, die Sie erkennen, teilen Sie bitte umgehend der Aufsicht führenden 
Lehrkraft mit.  

 Die elektronischen Medien und die in den Klassenzimmern vorgehaltene Hardware dürfen 
ausschließlich für schulische Zwecke genutzt werden.  
 
Bitte tragen Sie durch Ihr Verhalten zu einem störungsfreien Einsatz der EDV im Unterricht bei. 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Kenntnisnahme der Regeln zur Nutzung der EDV an unserer 
Schule. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
         

Hermine Scroggie 
Stellvertretende Schulleiterin     
 
Unterschrift der Kenntnisnahme erfolgt auf gesondertem Blatt (Sammelliste) 

Berufliche Oberschule Friedberg 


